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3,7,2 Bei Einbau der Kabelabschottung in Wände sind die ersten Halterungen (Unterstützungen) 
der Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen und der Rohre beidseitig der Abschottung in 
einem Abstand :s 50 cm anzuordnen, 
Abweichend davon sind bei Einbau van Kabelabschottungen mit einer Höhe" 57,5 cm in 
Wände die ersten Halterungen (Unterstützungen) der Kabel bzw, Kabeltragekonstruk­
tionen beidseitig der Abschottung in einem Abstand :,; 10 cm anzuordnen (s, Anlagen 1 
bis 4), 
Die Halterungen m(jssen In ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar (Baustoffklasse 
DIN 4102-A)4 sein. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

4.1 Leichte Trennwände 
4.1.1 In leichten Trennwänden nach Abschnitt 3.1.2 ist das Ständerwerk durch zusätzlich anzu­

ordnende Wandstiele und durch Riegel so zu ergänzen, dass dies" die Laibung der Wand­
öffnung für die vorgesehene Kabelabschottung bilden, Die Gipskarton-Feuerschutz- bzw. 
Bauplatten der Wandbeplankung müssen auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungs­

welse befestigt werden, 
Auf die Ausbildung von zusätzlichen Riegeln und Ständern darf verzichtet werden, wenn 
die Kabelabschottung nicht größer als 30 cm X 30 cm ist. 

4,1.2 Im Bereich der Rohbauöffnung ist ein umlaufender Rahmen, dessen Breite mindestens der 
in der Tabelle 3 geforderten Schottdicke entsprechen muss, aus Bauplatten nach 
Abschnitt 2,1.3 anzuordnen und mit Hilfe von Stahlschrauben in Abständen ,; 25 cm 
- jedoch mit mindestens 2 Schrauben je Plattenstreifen - an der Wand zu befestigen. Der 
Rahmen darf wahlweise aus einer Streifenlage mit einer Plattendicke 2.0 mm oder aus 
zwei Streifenlagen mit einer Plattendicke jeweils ;,: 12,5 mm aus Bauplatten nach 
Abschnitt 2.1.3 bestehen, 
Falls die Dicke der leichten Trennwand, in die die Kabelabschottung eingebaut werden 
soll, weniger als die Mindestschottdicke beträgt, darf der Rahmen wahlweise mittig oder 
einseitig wandbündig angeordnet werden (5, Anlage 4). 

Die Fugen zwischen Rahmen und Wandkonstruktion sind mit einem Gipsmörtel oder 
weise mit dem Baustoff nach Abschnitt 2.1.2 auszuspachteln. 

4.2 Massivwände und Massivdecken 
4,2,1 Falls die Dicke der Massivwände bzw. Massivdecken im Bereich der Kabelabschottung 

geringer ist als die in Tabelle 3 geforderte Mlndestschottdlcke, sind umlaufend um die 
Schöttöffnung Aufleistungen aus mindestens 10 cm breiten Streifen aus Bauplatten nach 
Abschnitt 2.1.3 mit Hilfe von Stahlschrauben in Abständen 25 cm - Jedoch mit mindes­
tens 2 Schrauben je Leiste - rahmenartig auf die Wand- bzw, Deckenoberfläche so aufzu­
bringen, dass die an die Kabelabschottung angrenzende Bauteildicke min­
destens 17 cm, 16 cm oder 12 cm beträgt (s. Anlagen 2 und 6). 

Die Aufleistungen dürfen bei Wandeinbau wahlweise einseitig oder beidseitig der Wand 
und bei Deckeneinbau wahlweise deckenoberseitig oder deckenunterseitlg angeordnet 
werden. 

4,2.2 Wahlweise darf bei Wandeinbau - anstelle der Aufleistungen - ein in der Bauteillaibung 
umlauf",nder Rahmen aus Bauplatten nach Abschnitt 2,1.3, dessen Breite mindestens der 
in der Tabelle J geforderten Schottdicke entsprechen mU55, mittig oder einseitig wand­
bündig angeordnet werden. (s. Anlage 3). 

4.3 Belegung der Kabelabschottung 
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4.4 Verarbeitung der Bauprodukte 
4.4.1 Die Verarbeitung der Baustoffe nach den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 muSS entsprechend 

den schriftlichen Angaben des Herstellers zu den Besonderheiten der Baustoffet Insbe­
sondere ihre Verwendung betreffend, erfolgen. 

4.4.:1 Vor H",rstellung der Kabelabschottung müssen die Laibungen der Bauteilöffnungen gerei­
nigt und entstaubt werden. 

4.4.3 Alle Fugen und Spalten zwischen den Kabeltragekonstruktionen t den Kabeln und den Öff­
nungslalbungen sowie insbesondere die Zwickel zwis~hen den Kabeln sind mit der Dich­
tungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 mindestens 2 cm tief zu verfüllen. 

4.4.4 Die verbleibende Bauteilöffnung zwischen den hindurchgefUhrten Kabeln und Kabeltrage· 
konstruktionen sowie Rohren und den Öffnungslaibungen ist vollst~ndlg mit Formsteinen 
nach Abschnitt 2.2.1.1 auszufüllen. Die Formsteine sind ggf. unter Verwendung des sog. 
Vakuumsteins so einzusetzen, dass ein dichter Verschluss der Öffnung entsteht. 
Im Bereich der Kabel, der Kabeltragekonstruktionen, der Rohre und der Laibungen sind 
aus den Formsteinen unter Verwendung eines Schneidwerkzeuges Pass-Stücke herzu­
stellen und strammslt~end einzubauen (5. Anlagen 1 bis 6). 

Im Verlauf der Montage sind alle Fugen zwischen den Kabeln, den Kabeltragekonstruk· 
tianen, den Rohren und den Formsteinen von den Schottoberfl~chen her mit der Dich­
tungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 mindestens 2 cm tief auszufüllen. Die Fugen zwischen 
den Formsteinen selbst müssen ni~ht mit der Dichtungsmasse ausgefüllt werden. 

4.4.5 Bel Einbau der Kabelabschottung in Decken der FeuerwiderstandSklasse F 90 sind Schott­
bereiche ohne Installationen mit einer Breite und einer Länge > 50 cm mit einer der 
nachfolgenden Maßnahmen ZU sic~1.ern (s. Anlage 7). 

a) In den betroffenen Bereichen ist alle 24 cm (i. d. R. in jeder 4. Querfuge) ein Glas­
gewebsstreifen gemäß Abschnitt 2.1.5 über die gesamte Schottbreite und -dicke ein" 
zulegen (5. Anlage 7). 

b) Unterhalb der betroffenen Bereiche ist alle SO cm ein Stahlbauteil (Mindestabmsssun­
gen 40 mm x ::/. mm) ~nzuordnen. Das Stahlbauteil ist mit geeigneten Stahldübeln 
beidseitig der Abschottung an der Unterseite der Decke zu befestigen (s. Anlage 7). 

c) Unterhalb der betroffenen Bereiche Ist ein entspreChend zugeschnittenes Stahldrahtgit­
ter (Maschenweite 50 mm x 50 mm, Stabdurchmes,er 5 mm t Knotenpunkte ver­
schweißt) mit geeigneten Stahldübeln an der Unterseite der Decke zu befestigen. 

4.4.6 Falls Kabelbündel durch die Kabelabschottung hindurchgeführt werden, die aus parallel 
verlaufenden, dicht gepackten und miteinander fest verschnürten t vernähten oder ver­
schweißten Kabeln bestehen, brauchen die darin befindlichen Zwickel nicht mit DICh­
tungsmasse ausgefüllt zu werden, sofern die Außendurchmesser der einzelnen Kabel des 
Bündels nicht größer als 21 mm sind und der Durchmesser des Kabelbündels nicht mehr 
als 6 cm beträgt. 

4.4.7 Bel Durchführung von !;Iektro-Installationsrohren nach Abschnitt 1.2.6 sind die Enden der 
Rohre auf bei den Schottseiten mit der Dichtungsmasse gemäß Abschnitt 2.1.2 ~u ver­
schließen. Die Verschlusstiefe muss mindestens 2 cm betragen. 

4.5 Kabeltragekonstruktionen 

4.6 

Bei Verwendung von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlpro­
fllen sind die Holme anzubohren und mit der Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 im 
Bereich der Kabelabschottung vollständig auszufüllen. 

Streck@nisolierungen an nichtbrennbaren R.ohren 

Die durch die Abschottung hindurchgeführte Streckenisolierung gemäß Abschnitt 2.1.4 an 
Rohren nach Abschnitt 1.2.8 ist gemäß den Angaben auf Anlage 10 auszuführen. ~""'''''''''''-
Die Steckenlsotterungen dOrfen wahlweise durch die Abschottung hindurchgeführt 
oder an der Schottoberfläche angrenten. 
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Der Abstand zwischen benachbarten R.ohren (gemessen zwischen den Rohren) muss 
mindestens 5 cm betragen (s. Anlagen 1 bis 6). 

Die Streckenisolierungen dürfen an der Bauteillaibung anliegen. 

4.7 SiCherungsmaßnahmen 
Bei Kabelabschottungen müssen ggf. Sicherungsmaßnahmen gemäß Abschnitt 3,7 ange­
ordnet werden. 

4.8 Nachbelegungsvork"hrung 
Als Nachbelegungsvorkehrung dürfen In der SChottfläche Nachinst"lIatior1$keile gemäß 
Abschnitt 2.2.1.1 in Schottdicke "ng"ordnet werden. 

4.9 EInbauanleitung 
Für die Ausführung der Kabelabschottung sind im Übrigen die Angaben der Einbauan­
leitung zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3). 

4.10 Übereinstimmungsbestiitigurlg 
Der Unternehmer, der die Kabelabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt, muss für 
jedes Bßworhaben eine Übereinstimmungsbestätigung ausstellen, mit der er bescheinigt, 
dass die von ihm ausgeführte Kabelabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster für diese 6es~heinigung s. Anlage 11). 
Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn z.ur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die 
zustiindlge Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen. 

5 Bestimmungen für die Nachbelegung 

5.1 Für Nachbelegungen der Kabelabschottung mit Kabeln und/oder R.ohren dlhfen z. B. 
unter Verwendung eines $chn"idwerkzeugs oder durch Herausnahm" von Formsteinen 
bzw. von NachlnstallatiOl1skeilen - Öffnungen hergestellt werden, sofern die Belegung der 
Kebelabschottung dies gestattet (5. Abschnitt 4.3). 

5.2 Die verbleibenden Hohlräume sind nach Abschluss der Belegungsänderung in gesamter 
Schottdicke mit Pass-Stocken aus den Formsteinen nach Abschnitt 2.2.1.1 zu ver­
schließen; alle Zwischenräume und insbesondere die Zwickel zwischen den Kabeln sind 
mit der DIchtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 in einer Tiefe von mindestens 2 cm auszu­
füllen (s. Abschnitte 4.4.3 und 4.4.4). 

5.3 An neu hinzugekommenen Rohren nach Abschnitt 1.2.8 müssen Maßnahmen ent­
sprechend .Abschnitt 4.6 angeordnet werden. 

S.4 Bei Neuinstallation von Kabeltragekonstruktionen sind die Bestimmungen von Ab­
schnitt 4.5 zu beachten. 

Prof. Hoppe 



Ansicht: ! ..... A 
I'-'-'i-'-~-'-'-

Minde-EU;c;fl0tt· 
abstand ~ 10 cm 

I· r 01 .,5 a4 I 
tr 11 t' 

Kabel I Kabel­
Kabeltragakonstruldlot) 

Nichtbrennbare Rohre. 
Isoliert mit Mlnera(W"f­
matten oder -schalen 
(5. Anlage 10), Isollenmg 
t;I"rl ~nllegBn 

Elektro-Installatlonsrohre 
fi\1,J$ KI,Jnststoff '" ..:; 20 mm, 
wahlweise mit Kabelbelegl,Jng 

Schnitt A-A: 

Kabel! Kabal­
tr~9~KOn$truktlon 

NIchtbrennbare Rohre, 

~[ 

Isoliert mit Min(!r"Ih!:sem)atten / 
oder -schalen (5. Anlage 10) / 

Elektro~1 n.stall~lonaTOhte, 
beidseitiger VQrschluss mit 
"Cuf'3Mm® Ksbalkitt" 
in einer T!e~ ~ 20 mm 

Feuarwidar-
standskl6lsa:e 

S 30 

860 

S 90 

w 
> 1,5 

Mindestarbeltsräum@: 
a1 ;0. 0 cm _._ . .....,..,,;;:-.- a2:E:Z cm 

b 

a3)o3cm 
a4;;Scm 
1;15 ~ Durchmesser des anliegenden 

Kabelfi, aber mlnQ. 2 cm 
(Arbeltaräume von EleKtro-­
InstBllationsrohren) 

Massivwand 

Cur"fkUTl Stt.'lltlt:f 

FUQen und Zwickel mit 
~CurBfl8m® KabBlkltt" 

Unter!lltützl,lng KabeltragekonstrlJk.iion: 
~ 5chotthöhe H ..:;: 57,6 cm Koine 

\\ Elnschränkungän 
~ 6chotthöhe H ,. 57,5 cm erste 

\. 

Unterstützung<:; 10 cm von SChQtt~ 

~j<~,_10~l __ C~~l;<10J. ~. ~O~b.~~~ä~Ch=. ___ - ________ ___ 

Maße in cm 

Wanddieke SOl1ottabmessungen Svhottdickc 
c H B b 

[em] [em[ (em] [om] 

~ 12.0 :",57.5 ~ 8r,5 ! 12,0 

~ 16,0 ~57,6 '::87,5 ~ 16,0 

~ 17,0 :'" 100,0 :'" 100,0 ~ 17,0 

KabelabschoUung "Curaflam-Schottsystem Stein" der 
Feuerwiderstandsklasse 890, 860 oder 830 nach DIN 4102-9 

Anlage 1 
zur Zulassung 
Nr.: Z-19.15-1869 
vom 27.10.2009 Einbau in Massivwände 



Ansicht: r·-·-·-I"'B 
i I a1 a5 

Stshlschrauben mit Kl,In~~I:off­
oder Metalldüboln 

~[ 
Nlchtbrsnnbare RQl1rli:l. [ 
laollert mit Minaralfaserw "'d"" 
t"r)3tten oder -sc.halen • 
(s.. Anlage 10), Isolierung I 
darf Snliliilij4im • 

11 M f 

• 

• 

Kaball Kabel­
tra~ekonstruktlon 

! .{ 
I ~-::--r-"--. L' 

Elaktro-lnstallatlonsronre N[ 
8Ul!:i Kunststoff '" < 20 mm, !;Q 

wahlwels~ mit Kabelbalagung 

• 
}- ---J< I 

a1 • 

Schnitt 8-8' _. - . - I ..... B 
-------------' b 

_ • _ . _ Mindestschott-
B abstand:: 10 cm 

S4 I l' Auflelstung aUB nichtbrenn· 
baren Bauplatren $. Abschnitt 
2.1.3, Brnlm=:'10 cm 

• 

• 
,hI. 

> 1,5 

• 

• 

• 

• 

-,_._-.- Mjnde::50t<.1rbelt$räume: 
81> 0 cm 
a2>2cl'n 
a3~:a cm 
a4>50rn 

1 'I d1 
f"--;--

90 ~ Durchmes!Jer des anlieQenden 
Kabels, aber mlnd, 2 cm 
(Arb4\lIt!iiräume von Elekl;ro.. 
Inatallationsrohmn) 

Maeslvwand 

curarlam Steine 

Kabel j Kabliill-

Nichtb/1:lnnblOlr~ R.ohr~, 
Isoliert mit MineralfasSltmatten 
oder ~schal~m ($:, Anlage 10) 

Elektro-Ingtallationsrohre, 
blil;d5iGaitiSGar verschluss mit 
~Curafl8m® Kab~JKltt" 

In einer Tiofo t 20 mm 

Feuerwider· Wanddicke 
standsklassa 0 

[ern] 

$30 5,0< 0 < 12,0 

$ 60 7.0< 0 < 16,0 

990 10,0:<' e < 17,0 

~ .f J d2 

~}...--"---J 1-" 1 0 I, 
Schotlabmessungen 
H B 

[ern] [em] 

< 57,5 < 87,5 

~57j5 .<:67,5 

.<: 100,0 :<. 100,0 

Aunelatung BUS nlchtbrenn­
oaren aauptatten :5. Abschnitt 
2.1.3. Br@lte ~ 10 cm 

Fl,Jgan und ZWICKel m 
~Curafl{:trn® Kt:lbelkitt" 
~ 2 cm verfüllen 

UnterstUt/:.unq KabeltrageJoostruKtlon: 
~ Schotthöhe H ~ 57)5 cm keine 

Einschränkungen 
~ Schotthöhe H :;>- 57.5 "rn ef.i!itl'!! 

Unter$tützung ~ 10 cm von Schot!:· 

Maß~ In cm 

Stärke der Aunei~hJng 3chottdicka 
d1, einseitig d2, beidseitig b 

(ern] [em] [ern] 

12,0' 0 (12,0-0)/2 > 12,0 

16,0 - c (16,0 - c) 12 ~ 16,0 

17,O-c (17,0 c) /2 :: 17.0 

Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Stein" der 
Feuerwiderstandsklasse S90, 860 oder 830 nach DIN 4102-9 

Anlage 2 
zur Zulassung 
Nr.: Z-19.15-1869 
vom 27.10.2009 Einbau in Massivwände mit Aufleistung 



Ansicht: I..... C Mlnd •• t,ehott-1'-' -- 'j--'''-s--' --. - l:It:latand~10cm 

. j' a1 a5 ",4 r 1 I 
I trM " 'I' 

NIchtbrennbare Rohre. 
I$oliert mit Minaralraser~ 
matten oder Mijchalen 
(a. Anlage 10), Isolierung 
darf anliegen 

El8ktro-lnstall~tlonsrOhre 

<.tUS Kl.ln$tatoff" -<: 20 mm. 
w;;thlwel$8 mit Kabelbeleguhg 

Rahmen ~V$ niehtbrer.nbaren 
ßauplatten nach Abschnitt Z,1.3, 
Verachraubung I,.Imerelnander 
nicht erforder1ich 

Schnitt C-C: 
Mas~jvwand 

Kaball Kabel~ 
trage konstruktion 

Curaflam Staln~ 

NIchtbrennbare Rohre. 
Isoliert mit Mll1eralfasarmatten 
odt;\r ~achah~n (s. At'lI~g/l! 10) .-/ 

Elektro·lnste.llationsrohre, 
beidseitiger VerschhJS$ mit 

I 

i"'c 
,( b 

·r 

~L 

',,, ' 

,/"""'-"" , 

.•. : .. ~:'.;.(' ':'.~' 

,.L 

w 
~ 1,5 

"Curaflam® Kebelkitt" --10===;;;==;;:::;::::;;;;;:;;:;::=:::;;:==-1 
In einer Tiefe .:: 20 Olm ~-~ 

Fugen zwischen Rahmen uml Bauteil mit 
mlnerlJlli$chem Mörtel!. Gips oder 
nCuraflam® K<!lbelkltt" 
E: 2 cm tief ausrolIon 

Feu.rwld.r- W.nddiCK. 
standsklass!'.l 0 

[ern) 

S 30 5.0:0.0<12.0 

S 60 7.0:: c < 16.0 

$90 10.0:: 0 < 17.0 

Schotlabmessung6t1 
H B 

[om] [em] 

::57.5 ,,:,67,5 

,::,57,5 :o.8Ui 

:0. 100.0 :0. 100,0 

3 

AI 
::r: 

Mlnde$t~rbejteräum8: 
81 ::- 0 cm 
a2~2cm 
a3=>3cm 
a4:;;Scm 
:.:.5 ~ Durchmesser des al"111eg0nden 

Kabels, eber mind. 2 cm 
(Arbeitsräurn., von Elektro­
lnstalliltlonsrohren) 

Rahmen aus nlchtbrennbaran 
Bau,Apl"tten nach Absohni':t 2.1.3, 
Anordnung wahlweiso mlttlg oder 
einsaitig bündig 

Siehe Ahlage 10 

~".~J 
für &!lI~dmik 

Fugen und Zwlok.el mit 
"Curtilfl~uJ1® ~ .. I;JQlkltr' 

.:: 2 cm vl;lrfQllen 

H 

Untsrstotzung Kabeltn;igekonatruktion: 
~ SChQtthöhe H ~ 57,5 cm Keine 

Einschränkungen 
- Schotthöhe H;,. 51,5 cm erste 

Unter.atützung ~ 10 cm von Schott­
oberfläche 

Maßa 111 cm 

Rahrnendicke Sl;;hottdicke 
d3 b 

]em] [em] 

=- 1 ,25 ::. 12,0 

~2,O/~2x 1.25 ~ 16,0 

:::,2,Or:::,2'1,lo ~ 17,0 

o~-------------------------------------------------,-------------------~ 
;' Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Stein" der 
l= Feuerwiderstandsklasse S90, 860 oder 530 nach DIN 4102-9 
~ 
b Einbau in Massivwände mit Rahmen 

Anlage 3 
zur Zulassung 
Nr.: Z-19.15-1869 
vom 27,10.2009 



Ansicht: 

Koboll Kobol­
tragekonstru)ction 

NIchtbrennbare RDhre, 
150U~rt mit Mineralfaser­
matten oder ~schalen 
(.\5. Anl8ge 10), Isolierung 
darf anliegen 

Elaktro-lnst~llatlonsrohre 
aus Kunitstoff 0 < 20 mm, 
Welhlwaisa mit Kabelbelegung 

Rahmen aus nlchtbrannbarnn 
Bauplattan m;lQh Ab$chnltt 2.1.3. 
Verschraubung untereinander 
nloht 'ilrfDrd~rllch 

Schnitt 0-0: 
Laichte Trennwand 

KllbßI/ Kabel~ 
tr9!::liilMnstruktlon 

Curaflam Steine 

NlchtbrennbarEl Rohre, 
Isoliert mit Minaralfas9rmMten 
od~r -achaien (s. Anlage 10) 

Elektro~lnstallationsrohra, 

beidseitiger VerschlUSS mit 

;::L 

b 

".' . 
~\r\:~,\;:: 

~'.' ,.,;,':' ., ' 

, . .: .. \: .. ::~. ,~~ ':' 

~:~. '. '~:'.;. ~.".: 

Mlt'ldest$chott~ 
abstand ~ 10 cm 

H 
:: 1,5 

Mlndestarbeitsräums: 
a1:;... 0 (;im 
a2>2cm 
a3>3cm 
~4>5~m 
a5 ~ Durchrnelil8EH des 8nljegend~1) 

K.,bl!lh~" aber mlnd. 2 cm 
(ArbeI1$räume von Elektro­
Installatiol1.!::lrohrfiln) 

Rahmen aus nlchtDrennb;;1ren 
Bauplatten nach Ab$chnitt 2.1.3, 
Am;lrdnung wahlweise mittig Qdar 
eltiseltlg böndig 

Siehe Anl8ge 10 

"Curaflam® KabeJkitt," .--jI==z:r=:j~iiii==z:~=-I In einer Tiefe .=: 20 mm ________ ' Untem~!zuna KabeltraaekonstruktlQn; 
- SchOttMhe H <: 57,5 orn keine 

Einschränkungen 
Fugen zwischen Rahmen l,lnd Bauteil mit 
mineralischem Mörtel, Gips oder 
"Cul'iilflam® Kabalkitt." 
2: 2 cm tief ausfiJllen 

Feuerwidel'- Wanddicke 
stand6kl ••• $ 0 

lom1 
S 30 ;: 7,5 

S 60 ;: 10,0 

S 90 ": 10,0 

/ 

SChottabmessungen 
H B 

[ern] [ern] 

~57,5 -'" 87,5 

~57,5 ~8-',5 

:;,57,0 .::,$7,6 
<. 87,5 ..:: 57.5 

• schotthöhe H :;. S7,5 cm erste 
UntsrI;ltü'lzung ~ 10 cm von Schott­
oberfläche 

1\II~H~e In cm 

Rahmendicke Sohottdicke 
d3 b 

[em] [ern] 

1,25 ": 12,0 

::::Z,0/~2x 1,25 ?: 16,0 

,,:2,0/;:2x1,21j .:: 17,0 

Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Stein" der 
Feuerwiderstandsklasse S90, 860 oder 830 nach DIN 4102-9 

Anlage 4 
zur Zulassung 
Nr,: Z~19.15-1869 
vom 27.10.2009 Einbau in leichte Trennwände 



!~E Draufsicht: r'-'-'-'-'-'-'-'-. I 
Mlndestschotl-
2Ib.$tand .:: 10 cm 

I r-----~--------f· 

Kobelt K.bel­
tragekonstruktion 

NIchtbrennbare Rohl"$, 
isoliert mit Mlneralfaser­
mlilttiim Oder ~sctlalen 
(s. Anlage 10), 1901iarung 
darf 

Elektro-lnstaliationl!;rohr'Q 

aus KtJnst~f1' " mm, 
wahlweiaa mit I I 

Schnitt E-E: 

Kabelt Kobel-

tr M 

F 

L
· ~ 1

81 
.1

1 

'-'-i~E 

Nichtbrennbare ~ohre, 
isoliert rnit MIMralfaS9rmatten 
oder -.eh.lon (s. Anlage 10) 

tragekonstruktion Siehe Anlage 10 

.. ~ \ 
-~ 

Massivdeoke 

Curaflam Steine 

-[ 
/ 

/ 

. , " .' 

...J 
111 

...J 
111 

w 
> 1,5 _._._-._-

,:. i· :< 
;'. { / 

Mindestarbaltsraume: 
a1 ::;.. 0 cm 
a2>Zcrn 
a3~3cm 
a4>5cm 
QS ~ Durchmesser des anliegenden 

Kabels, aber mind. 2 cm 
(ArbeitsrälJmc von Slektro­
Installationsrohren) 

Elektro-lnatallationsrohr'B, 
beidijE;tltigl;lr Verschluss mit 
"Curaflam® Kabelkitt" 
in einer Ti~fl;l !. 20 mm 

FIJ~eh und ZWIckel mit 
"Curaflem® K,~belkltt'· 
!. 2 cm vQrfOlien 

'. Svhotl:berelctle ohne lnaiallationen sind 99f, mit M~ßn;3hmen 

gern. Abschnitt 4.4.5 zu v."'.hen;,.. (:,:,";,.A;n.:I'~9';,.;,.7):"-=-c-c--c-______ -r-...."...,M,...a..,.ß,.,e,...ln,...c_m~ 
Feuerwider- Deckendicke 5chottabrnessungen Schottdicke 

atandsklasse c Länge B b 
[ern] [em] [ern] lem] 

530 " 15,0 unbegrenzt 

seo , 16.0 ul1begr9n2.t 

S 90 > 17,0 unbegren:tt 

Kabelabschottung "Curaflam·Schottsystem Stein" der 
Feuerwiderstandsklasse 890, 860 oder 830 nach DIN 4102-9 

Einbau in Massivdecken 

:0 40,0 > 12,0 

,:::40,0 .~. 16,0 

~ 70,0 ~ ! 17,0 

Anlage 5 
zur Zulassung 
Nr.: Z-19.15-1869 
vom 27.10.2009 



Draufsicht . - . -I" -I'" F 
__ • _ • __ MindestschQtt~ 

B ab5tsnd ~ 100m 

StahlsCl1rauben mit Kl,.lna:1stoff­
oder MetijfllldQbeln, Spanplatten­
e.chravbah ohne Dübel 

I ~[ 
Nk::htbrennbare Rohre, • 
l.eoll~rt mit Minel1!llfu~e"" I [ 
matten oder -1iic;:halen v" 
(so Anlage 10), IBOliar'Ung • 
d.~ anliegen 

I '[oe 
Kabal/ K.bal- • "ili 

a1 a5 a4 
11 t1' >1'-1' --=":---,f 

• 

~-r-.~~ 

1 1 

• 

.. 
Elektro-ln5mllatlonerohre, ~[ /---:;:!'."'Z" ~ 0 i5'" 
tU,I1J Kum;tstoff 0 ot; 20 mm, ------~--I 
wahlw~i~e mit KaDelbelegung 

.. .. .. .. 
AI 

Aufliltlstllng liI~j.!l nichtbrann~ 

baren Bauplatten s. Abschnitt 
2;.1.:'":$, Breite ~ 10cm 

;] 
. '--'j;I,=~:iJ"jI~----------;...,,:;-_-I Mlnd •• tarbeitsl'iiume: 

I a1 '1'" ::: 1,5 .1 >Dem 0..-'-'-'-'1 F -_.-._'-- a2>2cm 
a3;30m 

S h ·tt F F a4~5cm C n I' -: al) !. Durc;:hme!:iilier des anliegClndch 

NIchtbrennbare Rol1~, 
isoliert mit MIneralfasermatten 
O~$r '$chalon (so Anlage 10) 

Kobel I Kobel­
tragakollstruktion 

Sioho Anlage 10 

Auflel$tung ~U$ nIchtbrenn­
baren Sauplau9r\ s. Abschnitt 
2..1.3, Breite)o 10 cm 
wahlweise däck.nobElI'~ oder :> 10 F-.... 
_d._c_~_n_"_nt_'~ __ .~ia~ _________ I' 

.["' 
/ 

M .... V~/ 

Curaflam Steine / 

...J 
AI 

....... ". \ 
" " :.' 

------­"10 

Kabel$., ab~r mind. 2 c;m 
(Arbeit8räume von EleKtro~ 
Inetal1ationarohmn) 

~1.ktro-lnst.lI.tlon,",h"" 
beid~iti9ar Verschluss mit 
"Curafl.m® Kabelkitt" 
In einerTiefe .2: 20 mm 

Fug~n und Zwlokeolll1it 
"Cl,1raflarn<ro K<lbolkltt" 
!:;2 Gm verfüllen 

10: Schottbereiche Qhn~ Installationen sind 9gf. mit Ms.ßnahmen g~m. Abschnitt 4.4.1) ll"l versehen. (s. Anlage 7) Maße In eil) 

Feuerwider- Deckendieke Schottabmessungen Stärke der Auflei.tung 
stand.kla •• e c Länge 6 d1, einseitig d2, beidseitig 

[ern) [em] [ern] [ern} [eml 

S 60 15,0:':. c" 16,0 unbegrenzt ."'.40,0 16,0· c (16,0· c) /2 

S 90 15,0."'. c < 17,0 unbegrenz1 ."'.70,0 • 17,0 - c (17,O·c)/2 

Schottdieke 
b 

[ern] 

::: 17,0 

~ Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Stein" der Anlage 6 
:; Feuerwiderstandsklasse S90, S60 oder 830 nach DIN 4102-9 
18 
'I Einbau in Massivdecken mit Aufleistung 

zur Zulassung 
Nr,: Z-19.15-1869 
vom 27.10.2009 8~ ______________________________________ ~ ______________ ~ 



Draufsicht: Einlage von Glasgewebestreifen 
, 
I
, 

L unbagr. L ~ ~D unbegr. L< 50 l' 
'[ l r r 

Einlage eines Glasgeweb$~ 
stmrfens Ober die gesamte 
Schottbreite und -dicke 

~ 
VI 

'" V 

fil 

Draufsicht: Deckenunterseitige Montage eines Stahlbauteils 

BauteIl aus Stahl, miM, 40 mm 
breit und mind. 2 mm dick, 
daokenunterseltlg mit Stahl· 
$chn;l\Jben befestlyt 

L 

< 50 
,~ 

al/!rlj!ktlllnne Belegung 

UnbBgr'tmzte Länge 

lInbegr. 

< 50 
I Bltr.m~ 

aEl:I~glJl'Ig 

L < 50 unbegr. 

Bor. ohne! EJer,mJl; 
61i!1$g~l'Ig Belligung 

L< 50 

B"f, ohn~ 
Buluj;Jul1!i1 

" ~ 
vi 

'" V 

fil 

Maße in cm 

Bel Einbau In Öffnungen In F90·Masslvdeoken (s, Anlagen 5 und 6), die breiter als 50 cm '" B < 70 cm sind, muss 
In S90·Abscholtungen ohne Belegung bzw. In Bereichen ohne Belegung mit einer Länge L :> 50 cm eine dar 
folgenden Maßnahmen erfolgen; 
In den Lagerfugen der betroffenen BereichE! muss alle 24 cm ein Glasgewebestreifen eingelegt werden, oder es 
muss alle 50 cm ein Stahlbautell ' Mlndestabmessung 40 mm.x 2 mm - unterhalb der Deckenabscholtung 
befestigt werden, Wahlweise kann In den betroffenen Bereichen deckenunterseltlg ein MetalIgitter befestigt 
werden (nicht dargestellt), 

.; Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Stein" der 
;:; FeuelWiderstandsklasse S90, S60 oder 930 nach DIN 4102-9 

- Bereiche ohne Belegung in 890-
Deckenabschottungen -

Anlage 7 
zur Zulassung 
Nr.: Z-19,15-1869 
vom 27,10,2009 



" 

Curaflam Stein: 

Die Formteile dürfen in Mattenform hergestellt werden, 
die Breite B ist nicht begrenzt: 

1- B 

Dtut.scb~.e lo,"!thHt 

fü. Baut~dlllik 
14 

.. I 

FeuerwIder-
slandsklasse 

530 

S ao 
S 90 

. 

-------------~ 

:.,':-,.:>-~ --------~ 
b -I 

Schottdicke 

Maße in cm 

Abmessungen Schottdicke 
B H b 

[ern] [ern] [ern] 

~ 12,0 :: 2)0 E: 1210 

!'.12,0 !'.2,0 !'.16,0 

!'.11,5 "'.4,0 "'.17,0 

~ Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Stein" der 
S Feuerwiderstandsklasse S90, S60 oder 830 nach DIN 4102-9 

Anli;1ge 8 

- Formteil "Curaflam Stein" -

zur Zulassung 
Nr,: Z-19.15-1869 
vom 27.10.2009 



Vakuumstein: 

Der Vakuumstein wird in Restspalte eingefügt und verschließt diese 
nach Öffnen der Folie. Wahlweise darf der Vakuumstein mit 
oder ohne Folie eingebaut werden. 

Nach installationskeil: 

Der Nachinstallationskeil vereinfacht in schwierigen Einbaulagen das nachträgliche 
Öffnen der Kabelabschottung. Die mit den Nachinstalltionskeilen belegte Schottfläche 
darf eine Größe (6 x H) 30 cm x 15 cm nicht überschreiten. Maße in on> 

Fau9rwideF- AbmBssungen Schottdicke 
standskla •• e B 

[ern] 

S 30 :: 12,0 

S 60 ~ 12,0 

S 90 "'- 11,5 

~ Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Stein" der 
:: Feuerwiderstandsklasse S90, 860 oder 830 nach DIN 4102-9 

- Formteile Vakuumstein und 
Nachinstallationskeil -

H b 
[ern] lern] 

~2)O =: 12,0 

~2,O "'- 16,0 

~4,0 "'- 17,0 

Anlage 9 
zur Zulassung 
Nr.: Z-19,15-1869 
vom 27.10.2009 



Zulässige Rohre aus Stahl l Edelstahl und Stahlguss mit Isolierungen aus 
Mineralfaserprodukten 

16 

14 14,2 

E 12 
oS 

Isolierung Je $I;lite Isolierung Je Seite Q) 
10 ~ Läogo L > 600 mm UIMgo L ::. 600 mm 

"0 Dick. !:lö mm Dlck.;:.40 mm 
"0 c B 

~ 
~ 6 

" c 

" 4 4.0 
Z M 

~. 63,5 
114,3 168,3 

2 1,5 
1,0 15,0 35,0 
0 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Rohraußendurchmesser [mm] 

Zulässige Rohre aus Kupfer mit Isolierungen aus Mineralfaserprodukten 

16 

14 14,2 

E 12 
oS 
.2l 10 

Isolierung jEil Seile Isolierung je Seite 
.!.l länge L .?:. 800 mm Lllnae L !: 800 mm 

~ Dicke:> 20 mm D1cke ~ 30 mm 

~ 
e 

-" 6 e 
I: 

" " 4 z 

~~ 2 15 2,0 
1,0 ' I"""""" 66,9 28,0 35.0 \. 

0 
I. 

0 20 40 60 BO 
D ud,,,,. tu'ü'''' ~ 

Rohraußendurchmess.r [mm] eU 'k rot \3al1t~"hOl 
14 

Für die ROhrisolierung müssen nichtbrennbare (Baustoffklasse DIN 4102-A) Mineralfasermatten oder 
Mineralfaserschalen verwemlet werden, deren Schmelzpunkt Ober 1000 oe liegen muss. Die Nennrohdichte 
muss mindestens 90 kg/m' betragen. 
Die ROhrisolierung und der Mantel dürfen wahlweise durch die Abschottung hindurch geführt werden oder 
an der SChottoberfläche angrenzen, 

0 
~ Kabelabschottung "Curaf1am~Schottsystem Stein" der Anlage 10 
~ Feuerwiderstandsk.lasse 590, S60 oder 530 nach DIN 4102-9 zur Zulassung -!I! - Anwendungsbereich nichtbrennbarer Nr.: Z-19.15-1869 

j Rohre - vom 27.10.2009 



ÜbereinstjmooungsbestätiguOO 

~,N<lme und Anschrift des Unternehmens, d<ls die Kabelabschottung( en) 
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat 

- B<lustelle bzw. Gebi:iude: "" 
- Datum der Herstellung: """" 
_ Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung( en): ."" 

Hiermit wird bestätigt, dass 

- die Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse 
und Decken*') der Feuerwiderstandsklasse F '" 
fachgerecht und unter Einhaltung aller 
bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: z-19,15-"" des 
vom .... (und ggf. der Bestimmungen der 
.". ) hergestellt und eingebaut sowie gake 

die für die Herstellung des 
entsprechend den BestlmmulJlY' 
gekennzeichnet waren, 

nq5bE~Schelide vom 

verwendeten Bi'luprodukte 
b<lU<lufsichtlichen Zul/lssung 

(Firma/Unterschrift) 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die 
zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 

Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Stein" der 
Feuerwiderstandsklasse S 90, 5 60 bzw. S 30 nach DIN 4102-9 

- Übereinstimmungsbestätigung -

Anlage 11 

zur Zulassung 
Nr. Z-19.15-1869 

vom 27.10.2009 


